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 Reglement für die Spezialfinanzierung Wer t-

erhalt Liegenschaften des Verwaltungsver-

mögens 
  

Spezialfinanzierungsreglement gestützt auf Art. 87 der Gemeindeverord-
nung GV vom 16. Dezember 1998

1
. 

  
  
Zweck Art. 1 Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln 

für die Finanzierung von zukünftigen baulichen Unterhaltsarbeiten im Be-
reich der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. 

  

  
Äufnung der  
Spezialfinanzierung 

Art. 2
 1

  Vom aktuellen Gebäudeversicherungswert aller Liegenschaf-
ten des Verwaltungsvermögens werden jährlich 1.5 % in die Spezialfinan-
zierung eingelegt, sofern das Jahresergebnis nach den ordentlichen und 
zusätzlichen Abschreibungen positiv ist. 

  

 2
  Die Spezialfinanzierung wird bis max. 4% des aktuellen Gebäudeversi-

cherungswertes aller Liegenschaften des Verwaltungsvermögens geäuf-
net. 

  
  

Entnahmen aus der 
Spezialfinanzierung 

Art. 3
 

Der Spezialfinanzierung können auf Beschluss des Kirchge-
meinderates die Kosten für baulichen Unterhalt der Liegenschaften des 
Verwaltungsvermögens entnommen werden, soweit der Bestand dafür 
ausreicht. 

  

  

Verzinsung Art. 4
 

Der Bestand der Spezialfinanzierung wird nicht verzinst. 
  

  

Inkrafttreten Art. 5
 

Dieses Reglement tritt am 31.12.2018 in Kraft. 
 
 
 
Die Gemeindeversammlung vom 6.6.2019 hat dieses Reglement beschlossen. 
 
 
Biel, 6.6.2019 Im Namen der Kirchgemeinde Biel und Umgebung 
 
 Der Präsident Der Sekretär 
 
 
 Marc Despont  Pascal Bord 
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Auflagezeugnis 
 
Die Gemeindeschreiberin/der Gemeindeschreiber hat dieses Reglement vom 4.5 bis 5.6 (dreis-
sig Tage vor der beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeverwaltung öffentlich 
aufgelegt. Er gab die Auflage im amtlichen Anzeiger Nr. 18 vom 1.5.19 bekannt. 
 
 
Biel, 11.06.2019  Pascal Bord 
  Verwalter 


